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Bis ZU 300 ">"m BREITE

outngen oorEommen, fetgt man fyippuntte unb fertigt
sttien i)3lan an.

2lts tunftlidje 9Jlarc£)en werben anerîannt: ÏÏRardp
Iteine ober ßagerfteine, ober fyelfen begeictjnet. gn mert=
fofein îerrain ober als lofe ftddturgrenge f'önnen aucf)
©ämme, fötauern mit 3lnfang§= unb ©nbmardfen als
®tengmard)en bienen. fDiardtpfäfilr" (@id)en= ober Särdfew
Mg) fallen nur Stnroenbung finben, mo Steine feilten.

Sei Seftimmung ber 3)iarct)punfte gilt als fKegel,
'1" jebem SBinEel non gmei ficf) treffenben Sinieit einen
$unt't gu fetzen. ®ie (Entfernung gmeier 9Rard)en foil
pid)t über 150 SJleter, auf mertlofem Serrain nid)t
über 1200 Stfteter betragen, ift bie (Entfernung größer,
1p fetzt man Säufer ÇQwifdienfteine). Surge (Entfernungen
i'Ub gu nermeiben. Son einem fDlardjftein sunt anbern
loll man in 3üftrumentSböl)e feilen tonnen. SUS eigent=

jidjer ©rengpunEt gilt beim tüiardjftein, bas ßentrum
ooSfelbeit, bei Sagerfteinen bieSRitte bcs.freuses. 3mifd)en
5fei 3)lard)en gilt bie gerabe Sinie als ©rettge, menu
>dd)t§ anbereS fpegietl gefdjrieben ftef)t. Stammt auf beut
•bfardipunf't ein pfeifen ober ein grofjer Sagerftein oor,
lo Eanu man baS ©renggeid)en in biefe einbauen. ®a=
9^9en ift c? ungutäffig, foIcReS an eine ©amte :e. angit=
oringen ober bie ©igentumSgrengen burd) [rolgpfäble gu
Moidjnen. Sofern nidjt ißläne mit amtlicher ©enebmi=
•Böig aufgenommen finb, ift über, bie ©renken ein genauer
<>efd)rieb anzufertigen unb ,benfelben burcif) bie Slnftöffer
Mp. 23ebörben fontrotlieren ititb untergeid)nen zu laffcn.

®ie ©igentumSgrengen follteu roenigftenS alle ,labre
Einmal begangen, werben. fyeb)It ein 9Rard)fiein ober
prupeift er fiel) als befdfäbigt, fo wirb man iï)n: unter
"iigiel)ung beS 9lnfiöf)erS wieber £)erfteEen. Qu ben

Reiften Stantonen ift eS gefetdidie ißorfdjrift, baff wo
Ißalb au SBatb grenat, bie 9Rard)time auf jebe Seite 1 m
offen bleiben foil. ©S gibt and) Stantone, wo meines

^"tffenS bie SJorfcE>rift beftebt bie 9Jtard)linie auf jebe Seite
- oi offen zu balten. ©S b)at bieS uieleS für fiel), erftenS
gibt burd) biefe Sdmcife bem ,s3olgmud)S fein fRaum
oerloren. ©er SÖoben wirb oom SBalbe wof)l ausgenutzt,
od« unb red)ts ertuaebfen am fRattbe [tariere Stämme

Onb bilbet fiel) beibfeitig eine Slrt SBalbranb, waS un=
oebingt aucl) feinen ißorteil bat. ©urd) baS Überwarfen
oiï SRardjlinie finb fd)on uietfad) Streitigf'eiten entftanben.

®ie ©emeinbe» unb .ftorporationSwalbungen finb
burdjweg gut oermarcl)t unb befteljen meiftenS richtige
fpläne. ©Dagegen laffen bie 9Rard)en non fßrioatmaltn
befi^eru oielfad) febr zu wünfdjen übrig. ©S beftefjeu
manchmal febr traurige 9Rard)oerbäItmffe. 9Bo bie S?a=

tafternermeffuug fd)oit oorüber ift, finb bie 9Rarcl)oer=
bältniffe fdjon geregelt, wo fie noeb nicbjt ift, wirb fie
Drbnung tjieriri fdjaffen.

Uerbandsvmen.
©ic (öeitcrnluet'fammlung öes 5cl.uuel3eui<

fd?eu Jljetylettwefcins wirb am 22. unb 23. 3uni
in Sern abgebalten.

JtttttelftmtteBewegung. ©erinternationale
fßerbanb gum Stubium ber SSerbättniffe be§
SO^èittelftanbeë, beffen SSureau bis gum ®rieg§au3=
bruche in Srüffet mar, l)at gufolge ber Snitiattbe ber
f(f)weigetifd)en SJtitgtieber feine ©ätigEeit gunäcbft in
rebngiertem Umfange wieber aufgenommen.

©in Komitee, beftebenb aus ben aud) in ®emerbe=
Eteifen allgemein beEannteu SB. ßrebS, Seon ®e=

noub, 21. "Äurer, ®r. Sübi, £. Dlibier unb ©r. §atten=
fdjmiler, bat berfuä)t, bie SRitgtieberbeiträge au§ ben
Perfd)iebeuen ßänbern eiugugieben, unb ber ©rfolg war
beffer als erwartet werben Eonnte.

©iefer ©age Earn nun ba§ erfte §eft beS wteber
erfäjeinenben „SBulletinS" beoauS mit wertboHen, gu=
fammenfaffenben Arbeiten über fpegieHe 9RittelftanbS=
fragen ber Sdfmeig (©enoffenfdbaftSmefen, ©ubmif[ton§=
fragen, S3orgunwefen, lanbwirtfdjaftlicbe S^agen, S3e=

rufSfragen unb ßebrftetlenbermittlung).

Husstellungswesen.
©rflclhtng eines ftänöigeit 9Jtuftermeffe=©cbäubcs

in Sfafel. ©er fRegieutngSrat bat bent S3erid)t beS Dr=
ganifationSEomiteeS ber Scbweig. EOtuftermeffe betreffenb
fßrofeftionSftubien für bie ©rftellung eines ftänbigen
SRitftermeffe ©ebäubes auf bent 2lreal beS alten
S3ab.i.fd)enS3aE)nbofe§ gugeftimmt.

Uerscbiedeaes.
Sum DJtitgtieb bcö öiutEollcgtuntö Per Stöbt ^ürid)

an Stelle beS oerftorbenen Ingenieurs ®r. 9îob. fötofer
würbe oom Stabtrat fßrof. |)ugo S tub er in 3üvid) 7
gewäbtt.

©ebiinbe Schätzungen «nb Sranb Slffefuranj int
föanton 3iivtrf). ©er SîantonSrat bat folgenbe allgemein
ittlereffierenbe, Eurge SSorlage über baSS3erfabren
bei ©ebäubefd)äbungen, bie SSergütung ber
S3ranbfd)äben unb bie geftfetgung ber iöranb
affeEurang Steuer angenommen :

§ 1. ®ie ©infdjäbungen ber ©ebäube finb gu ben
gurgeit ber ©infd)äbung am Drte beftebenbenS3au
E oft en oorgituebmen. ^ieroon finb wertoerminbernbe
fyat'toren (nieberer SSerEebrSwert, SUterSabnülzung, fd)led)ter
baulid)er Quftanb beS ©ebättbeS unb bergleidjen) in 9lb=

red)nung gtt bringen.
§ 2. Stile @infd)ätzungen finb foroobt im Sd)ätzungS.

protoEoll als and) im ©rmtbbucf) alS^riegSfd)äbung
gu begeidjnen unb in normalen ßoiten mit bem bann»
gumaligen SBert in Überein ft i m mung gtt bringen.

§ 3. ©ie (gefamten) SdjäbuttgS ^ommiffionert ber
S3ranboerfid)eiung§=2(nftalt baben in allen gälten, aud)
bann, menn bereits eine 9leueinfd)ätzung ftattgefunben
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"jungen vorkommen, setzt man Fixpunkte und fertigt
w'ien Plan an,

Als künstliche Märchen werden anerkannt: March-
steine oder Lagersteine, oder Felsen bezeichnet. In wert-
losem Terrain oder als lose Kulturgrenze können auch
Dämme, Mauern mit Anfangs- und Endmarchen als
^renzmarchen dienen, Marchpsähl? « Eichen- oder Lärchen-
l)vlz) sollen nur Anwendung finden, wo Steine fehlen.

Bei Bestimmung der Marchpnnkte gilt als Regel,
"» jedem Winkel von zwei sich treffenden Linien einen
Punkt zu setzen. Die Entfernung zweier Märchen soll
sticht über I-7Ü Meter, auf wertlosem Terrain nicht
über l2lw Meter betragen, ist die Entfernung größer,
ist setzt man Läufer (Z?vische??stei??et, Kurze Entfernungen
stud zu vermeiden. Von einein Marchstein zum andern
stll man in Jnstrumentshöhe sehen können. Als eigent-
stcher Grenzpunkt gilt beim Marchstein, das Zentrum
desselben, bei Lagersteine?? die Mitte des Kreuzes, Zwischen
5wei Märchen gilt die gerade Linie als Grenze, wenn
stichtg anderes speziell geschrieben steht. Kommt aus den?

marchpunkt ein Felsen oder ein großer Lagerstein vor,
st' kann man das Grenzzeichen ii? diese einHauen. Da-
hegen ist es unzulässig, solches ai? eine Tanne ?c, anzu-
fingen oder die Eigentumsgrenzen durch Holzpfähle zu
^zeichnen. Sofern nicht Pläne mit amtlicher Genehini-
Mng aufgenommen sind, ist über, die Grenzen ein genauer
Beschàg anzufertigen und.denselben durch die Änstößer
ì'esp, Behörde?? kontrollieren und unterzeichnen zu lassen.

Die Eigentumsgrenzen sollte?? wenigstens alle Jahre
'""mal begangen, werden. Fehlt ein Marchstein oder

Erweist er sich als beschädigt, so wird man ihn unter
àiziehung des Anstößers wieder herstellen. In den
Meisten Kantonen ist es gesetzliche Borschrift, daß wo
Wald an Wald grenzt, die Marchlinie aus jede Seite l m
"sfei? bleibe?? soll. Es gibt auch .Kantone, wo meines
Wissens die Borschrift besteht die Marchlinie aus jede Seite
- offen zu halten. Es hat dies vieles für sich, erstens
hcht durch diese Schneise dein Holzwuchs kein Raun?
"frloren, Der Boden wird von? Walde wohl ausgenutzt,
mks und rechts erwachsen am Rande stärkere Stämme

und bildet sich beidseitig eine Art Waldrand, was un-
mdingl auch seinen Borteil hat. Durch das Überwachsen
^r Marchlinie sind schon vielfach Streitigkeiten entstanden.

Die Gemeinde- und Korporations?valdu??gen sind
durchweg gut vermarcht und bestehen meistens richtige
Pläne. Dagegen lassen die Märchen von Privatwald-
besitze??? vielfach sehr zu wünschen übrig. Es bestehen
manchmal sehr traurige Marchverhältniffe. Wo die Ka-
tastervermessung schon vorüber ist, sind die Marchver-
Haltnisse schon geregelt, wo sie noch nicht ist, wird sie

Ordnung hierin schaffen.

Oànazmîen.
Die Generalversammlung des Sestrveizeri-

sehen Azetylenvereins wird am 22, und 23. Juni
in Bern abgehalten,

Mittelstandsbewegung. Der Internationale
Verband zum Studium der Verhältnisse des
Mittelstandes, dessen Bureau bis zum Kriegsaus-
bruche in Brüssel war, hat zufolge der Initiative der
schweizerischen Mitglieder seine Tätigkeit zunächst in
reduziertem Umfange wieder aufgenommen.

Ein Komitee, bestehend aus den auch in Gewerbe-
kreisen allgemein bekannten HH. W. Krebs, Leon Ge-
nond, A, Kurer, Dr. Lüdi, C. Olivier und Dr, Hätten-
schwiler, hat versucht, die Mitgliederbeiträge aus den
verschiedenen Ländern einzuziehen, und der Erfolg war
besser als erwartet werden konnte.

Dieser Tage kam nun das erste Heft des wieder
erscheinenden „Bulletins" heraus mit wertvollen, zu-
sammenfassenden Arbeiten über spezielle Mittelstands-
fragen der Schweiz (Genossenschaftswesen, Submissions-
fragen, Borgunwesen, landwirtschaftliche Fragen, Be-
rufsfragen und Lehrstellenvermittlung).

MzM»ui>g5«e5e»,
Erstellung eines ständigen Mustermesse-Gebäudes

in Basel. Der Regierungsrat hat dein Bericht des Or-
ganisationskomitees der Schweiz, Mustermesse betreffend
Projektionsstudien für die Erstellung eines ständigen
Mustermesse-Gebäudes auf dein Areal des alten
Badischen Bahnhofes zugestimmt.

bencdieae»«!.
Zum Mitglied des Baukolleginms der Stadt Zürich

au Stelle des verstorbenen Ingenieurs Dr. Rob, Moser
wurde von? Stadtrat Prof. Hugo Stud er in Zürich 7
gewählt.

Gebäude-Schätzungen und Brand-Assekuranz im
Kanton Zürich, Der Kantonsrat hat folgende allgemein
interessierende, kurze Vorlage über das Verfahren
bei Gebäudeschätzungen, die Vergütung der
Brandschäden und die Festsetzung der Brand-
assekuranz-Steuer angenommen:

8 1, Die Einschätzungen der Gebäude sind zu den
zurzeit der Einschätzung am Orte bestehenden Bau-
kosten vorzunehmen. Hiervon sind wertvermindernde
Faktoren (niederer Verkehrswert, Altersabnützung, schlechter
baulicher Zustand des Gebäudes und dergleichen) in Ab-
rechnung zu bringen,

ß 2. Alle Einschätzungen sind sowohl in? Schätzungs
Protokoll als auch im Grundbuch als Kriegsschätzung
zu bezeichnen und in norm alen Zeiten mit dem dann-
zumaligen Wert in Übereinstimmung zu bringen.

§ 3, Die (gesainte??) Schätzungs-Kommissionen der
Brandversicherungs-Anstalt haben in allen Fällen, auch
dann, wenn bereits eine Neueinschätzung stattgesunden
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